
Antragsteller 

Name  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

Telefon*  

E-Mail*  
* freiwillige Angabe 

 
 
Welterbestadt Quedlinburg 
Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung und Welterbemanagement 
Markt 1 
06484 Quedlinburg 
 
 

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung 
☐ für Vorhaben / Rechtsgeschäfte gem. § 144 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) im 

Sanierungsgebiet der Welterbestadt Quedlinburg - Sanierungsgenehmigung 

☐ für Vorhaben gem. § 172 Abs. 1 Ziffer 1 Baugesetzbuch (BauGB) im Erhaltungsgebiet der 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
 

Vorhaben / Rechtsgeschäft  

Straße, Hausnummer  

Flur  

Flurstück  

 
 

Kurzbeschreibung des Vorhabens: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ siehe Bauantrag vom ……………………………… 

☐ siehe Erläuterungen in der Anlage (formlos) 

☐ beigefügte Bauvorlagen / Anlagen (falls kein Bauantrag gem. § 67 BauO LSA gestellt wurde) 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird versichert.  
Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Maßnahme erst nach der Genehmigung begonnen werden 
darf. 
Ich bitte hiermit um Erteilung der schriftlichen Genehmigung. 
 
 
 
…………………………………………………………….   …………………………………………………………. 
Ort, Datum       Unterschrift  



Datenschutzrechtliche Information gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DSGVO) 
Ihre im Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten sind im SG Bauverwaltung und 
Stadtentwicklung der Welterbestadt Quedlinburg für die Bearbeitung erforderlich und werden nur für 
diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden ihre auf der Grundlage des § 173 BauGB erhobenen, 
personenbezogenen Antragsdaten nur in dem Umfang an andere Fachämter der Welterbestadt 
Quedlinburg oder externe Fachbehörden übermittelt, soweit dies für die Prüfung und Entscheidung 
des Antrages erforderlich ist.  
Die personenbezogenen Antragsdaten werden hier in Abhängigkeit der Gültigkeit der erteilten 
Genehmigung gespeichert. Die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Antragsdaten 
gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung wird hiermit zur Kenntnis genommen. 
Auf die nachfolgenden Rechte Betroffener wird hingewiesen: 

• die Auskunft nach Artikel 15 EU-DSGVO, 

• die Berichtigung fehlerhafter Daten nach Artikel 16 EU-DSGVO, 

• die Löschung bzw. Vergessenwerden nach Artikel 17 EU-DSGVO, 

• die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 EU-DSGVO, 

• den Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Artikel 21 EU-DSGVO und 

• den Widerruf, wenn die Verarbeitung der Daten auf einer Einwilligung beruht. Die 
Verarbeitung der Antragsdaten bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig. 

Es bestehen ggf. Einschränkungen der o. g. Rechte gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe h EU-DSGVO 
und spezialgesetzlicher Regelungen. 
Gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde hat die betroffene Person, die ihre personenbezogenen 
Daten zur Verfügung stellt, das Recht auf Beschwerde gegen die Verarbeitung nach Artikel 13 Absatz 
2 Buchstabe d bzw. Artikel 77 Absatz 1 EU-DSGVO. 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Welterbestadt Quedlinburg. Die Kontaktdaten des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten sind: Welterbestadt Quedlinburg, Datenschutzbeauftragte, Markt 1 (E-Mail: 
datenschutz@quedlinburg.de) 
 


